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Beschlussvorlage 

 

  

Drucksachen-Nr. VL-34/2026  

 Biblis den 15.03.2026 

Allgemeine Verwaltung Aktenzeichen: 001-00 wo 

  
 
Beratungsfolge Sitzungstermin TOP Öffentlich 

Gemeindevertretung 22.04.2026  öffentlich 

 
Titel 
Gewässerverband Kreis Bergstraße 
hier: Verbandsversammlung 
         a) Wahl der Vertreterin bzw. des Vertreters 
         b) Wahl der Stellvertreterin bzw. des Stellvertreters 
 
Beschlussentwurf: 
a. Die Gemeindevertretung wählt für die Verbandsversammlung des Gewässerverbandes Bergstraße für die 
    Wahlperiode 2026-2031 als Vertreter der Gemeinde Biblis ………………………… 
 
Abstimmung:   ............................. Stimmen dafür 

…………………… Stimmen dagegen 
…………………… Enthaltungen 
 
 

b. Die Gemeindevertretung wählt für die Verbandsversammlung des Gewässerverbandes Bergstraße für die 
    Wahlperiode 2026-2031 als Stellvertreter der Gemeinde Biblis ……………………. 
. 
Abstimmung:   …………………… Stimmen dafür 

…………………… Stimmen dagegen 
…………………… Enthaltungen 

 
Sach- und Rechtslage: 
Gemäß § 7 der Satzung wählen die Verbandsmitglieder für die Dauer ihrer Wahlzeit je 1 Vertreterin bzw. Vertreter 
und 1 Stellvertreterin bzw. Stellvertreter in die Verbandsversammlung des Gewässerverbandes. 
Die Wahl erfolgt gemäß § 55 Abs. 1 HGO nach Stimmenmehrheit in getrennten Wahlvorgängen. 
 
Wenn niemand widerspricht, kann gemäß § 55 Abs. 3 HGO durch Zuruf oder Handaufheben abgestimmt werden. 
ln der Vergangenheit erfolgte die Wahl durch offene Abstimmung. 
 
ln der vergangenen Legislaturperiode war Herr GV Norbert Redermeier für die Gemeinde Biblis in der 
Verbandsversammlung des Gewässerverbandes vertreten. Stellvertreter war Herr Beig. Wolfgang Reibenspiess. 
 
Für die laufende Wahlperiode (2026-2031) werden als Vertreter von der CDU-Fraktion Herr Bürgermeister 
Konstantin Großmann und von der SPD-Fraktion als Stellvertreter Herr Gunter Lutzi vorgeschlagen. 
Von der BfB-Fraktion wird als Vertreter Herr GV Urs Scheib und als Stellvertreterin Frau Irmgard Morys 
vorgeschlagen.  (siehe Anlagen zu TOP 10). 
 
 




